
..2

T a g e s o r d n u n g s p u n k t   7.2

der öffentlichen Sitzung des Kulturbeirats am 20. Januar 2026

Änderung der Kulturbeiratsordnung - Onlinewahlverfahren zur Beiratswahl ab 2026

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kulturbeirat der Landeshauptstadt Wiesbaden 
empfohlen hat, „eine Дnderung der Kulturbeiratsordnung vorzubereiten, um ein 
Onlinewahlverfahren fьr die kommende Kulturbeiratswahl im Jahr 2026 zu ermцglichen“ und das 
nach Beschlussfassung Nr. 0141 des Ausschusses fьr Schule, Kultur und Stдdtepartnerschaften 
aus seiner Sitzung am 4. Dezember 2025 (Anlage 1) „Einvernehmen, das Onlinewahlverfahren zur 
Kulturbeiratswahl 2026 durchzufьhren“ besteht.

2. Ferner wird zur Kenntnis genommen, dass § 8c der Hessischen Gemeindeordnung durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Verbesserung der Funktionsfдhigkeit der kommunalen 
Vertretungskцrperschaften und zur Дnderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 1. April 
2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) neu gefasst wurde und Satz 2 dort nun lautet: „Die Gemeinde regelt per 
Satzung die weitere Ausgestaltung der Beirдte, des Beauftragten fьr дltere Menschen, fьr 
Kommissionen und Sachverstдndige“, weshalb nun eine Beiratssatzung, statt einer Beiratsordnung 
beschlossen werden muss.

3. Der dieser Sitzungsvorlage als Anlage 2 beigefьgte Entwurf einer Satzung wird als Satzung 
beschlossen.

4. Die Vorlage ist nach Beschlussfassung durch den Magistrat dem Kulturbeirat zur Stellungnahme 
zuzuleiten.

Protokollnotiz Nr. 0008 

Der Kulturbeirat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
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Verteiler:

Vorlage Nr. 26-V-03-0001
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Dr. Müller
Vorsitzender
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